
A m t s b l a t t  
Landkreis Straubing-Bogen 
         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. bis Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 
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NACHRUF 

Der Landkreis Straubing-Bogen trauert um  

Herrn Fridolin Hieninger 

 Vorgesetzten und im Kollegenkreis 

ollegen, mit dem man gerne zusammenarbeitete, in bester 
rinnerung behalten.  

Reisinger 
andrat Personalratsvorsitzende 

                                                    A U F G E B O T

 
 

 

 
Fridolin Hieninger war von 1973 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1998 
als Diplom-Ingenieur (FH) für Tiefbau beim Landkreis Straubing-Bogen beschäftigt. 
Über 25 Jahre war Fridolin Hieninger in der Tiefbauverwaltung des Landkreises mit 
verantwortungsvollen bautechnischen und planerischen Aufgaben betraut, die er, 
ebenso wie seine Funktion als Fachkraft für Arbeitssicherheit, stets mit großer 
Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft durchführte. 
Mit seiner ruhigen, angenehmen und ausgleichenden Art und seiner hohen 
Fachkompetenz war Fridolin Hieninger bei
gleichermaßen geschätzt und äußerst beliebt.  
Für seinen vorbildlichen Einsatz sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet und werden 
ihn stets als einen K
E
 
 
Alfred Josefine Hilmer 
L
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

en 

rkunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 

PARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 

ez. Gebietsdirektor - Rudolf Sailer 

 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3501178648 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutig

age an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die T
U
 
 
 
 
 
 
Landau, den 05.04.2013 
 
S
 
 
g
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Bekanntmachung der Haushaltssatz des zur Wasserversorgung 

der Aitrachtalgruppe 

 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe 
(Landkreis Straubing-Bogen) 

tssatzung für 
as Haushaltsjahr 2013 erlassen, die hiermit gem. Art. 65 GO bekannt gemacht wird: 

 

 r m ö g e n s h a u s h a l t in den Einnahmen und Ausgaben auf                   451.700,00 € 

festgesetzt. 

vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt 
ind nicht vorgesehen. 

 

erpflichtungsermächtigungen im Vermögenshausha n nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

                                                  -,-- € 

        -,-- € 
  Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

tze igen Leistung von  
ch dem Haushaltsplan wird auf                               150.000,00 € 

festgesetzt. 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen

iese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2013 in Kraft. 

sserversorgung 
er Aitrachtalgruppe 

BM   F r a n k, Verbandsvorsitzender 

 

ung des Zweckverban

 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 

 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
Auf Grund der §§ 11 Abs. 2 Nr. 3, 18 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
hat der Zweckverband zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe folgende Haushal
d

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird  
 
im   V e r w a l t u n g s h a u s h a l t   in den Einnahmen und Ausgaben auf                  1.744.850,00 € 
 
und im   V e
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für In
s

§ 3 
 
V lt werde

 
1. Betriebskostenumlage    
    Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 
2. Investitionsumlage    
  

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rech it
Ausgaben na

 
§ 6 

 
.

 
 

§ 7 
 

D
 
 
Straubing, den 26.03.2013 
Zweckverband zur Wa
d
 
gez.  
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II. 

25.03.2013, Nr. 21 – 941 festgestellt, das ssatzung keine genehmigungspflichtigen 
Teile enthält. 

III. 

Leutnerstr. 26 innerhalb der 
llgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe 

gez.  

Verbandsvorsitzender 

                                                    A U F G E B O T

 
 
 
 
 

 
Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 

s die Haushalt

 
 

 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der Veröffentlichung der 
Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Aitrachtalgruppe in 94315 Straubing, 
a

Straubing, 26.03.2013 

 
 

 
BM  F r a n k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

as Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3500456052 beantragt. 

en 

rkunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 

andau, den 05.04.2013 

PARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 

ez. Gebietsdirektor  -  Rudolf Sailer 

 

 
 
 
 
D
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutig
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die 
U
 
 
 
 
 
 
L
 
S
 
 
g
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Aufgebot 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde 
   Antragsteller 
 
Sparkassenbuch Konto Nr. 3410429050 Marianne Hollmayer 
                                                                               
 
ist in Verlust geraten.   
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB 
zum Zwecke der Kraftloserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte 
unter Vorlage der Urkunde bis spätestens 
 

05. Juli 2013 
 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten 
Termin keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
 
Landshut, den 04. April 2013 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
 
 
Muggenthaler               Wirkert 
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Landratsamt Straubing-Bogen 
Az: 31 – 5650 

 
Vollzug des Tierseuchengesetzes und der Bienenseuchen-Verordnung; 
Anordnung der Behandlung von Bienenbeständen gegen die Varroatose 

 
 

Das Landratsamt Straubing-Bogen erlässt folgende  
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 
 
 

1. Alle Besitzer von Bienenvölkern im Landkreis Straubing-Bogen werden hiermit 
verpflichtet, ihre Bienenvölker nach Trachtende, jedoch bis spätestens 
31.12.2013, gegen die Varroatose zu behandeln. 

 
      1.1 Für die Behandlung können alle dafür zugelassenen Arzneimittel verwendet  

      werden. 
 

      1.2 Bei der Anwendung der Mittel haben sich die Bienenhalter strikt an die 
      Anweisungen der Hersteller zu richten. 

 
2. Für Versuche zur Resitenzzucht können auf schriftlichen Antrag bei der 

Veterinärabteilung des Landratsamtes Straubing-Bogen Ausnahmen von der 
allgemeinen Behandlungspflicht zugelassen werden. 

 
3. Der sofortige Vollzug in Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 
4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

 
5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landkreises Straubing-Bogen als öffentlich bekanntgegeben. 
 

6. Im Interesse einer effektiven Varroatose-Bekämpfung werden die Imker gebeten, 
überdurchschnittliche Winterverluste der Veterinärabteilung des Landratsamtes 
Straubing-Bogen (Tel: 09421/973168) zu melden. 

 
 

Straubing, 02.04.2013 
Landratsamt Straubing-Bogen 

 
A u m e r 

Regierungsrätin 
 

Hinweis: 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die 

Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt 
Straubing-Bogen, Sachgebiet 31, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing, Zimmer-Nr.: 318, 

aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
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